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Satzung für die Freiwillige 
Feuerwehr der Gemeinde Sinn

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI I S. 142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBI. S. 915), in Verbin-
dung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Katastrophenschutz-
gesetzes (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.01.2014 
(GVBI. I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom30.09.2021 (GVBI. S. 
602) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinn am 21.03.2023 
folgende

FEUERWEHRSATZUNG
beschlossen:

§1

GLEICHSTELLUNGSBESTIMMUNG
Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen alle 
geschlechtlichen Formen. Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet.

§2

ORGANISATION, BEZEICHNUNG

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sinn ist als öffentliche Feu-
erwehr eine gemeindliche Einrichtung (§ 7 Abs. 1 HBKG). Sie führt 
die Bezeichnung „Freiwillige Feuerwehr Sinn“

(2) Die Ortsteilfeuerwehren für die Ortsteile führen als Zusatz die jewei-
lige Bezeichnung des Ortsteiles
Sinn
Edingen
Fleisbach

(3) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sinn steht unter der Leitung 
des Gemeindebrandinspektors.

§3

AUFGABEN DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen und die Mitwirkung 
bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung im Sinne der §§ 1, 3 
Abs. 1 Nr. 6 und 6 HBKG.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.
GLIEDERUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR
Die Freiwillige Feuerwehr Sinn gliedert sich in folgende Abteilungen:
1. Einsatzabteilung
2. Ehren- und Altersabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kindergruppe

§5

PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG, ANZEIGEPFLICHTEN

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die durch die Gemeinde unent-
geltlich zur Verfügung gestellte Dienst- und Schutzkleidung pfleglich 
zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst 
zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch außerdienstli-
chen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der 
Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspektor 
oder dem Wehrführer unverzüglich anzuzeigen:
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen und sonstigen Aus-
rüstung,
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote,
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten
aa) wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates §§ 
84 - 91 a StGB
bb) wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
§§ 93 - 101 a StGB
cc) wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 - 121 StGB
dd) wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 - 145 
d StGB
ee) wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 - 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, 
hat der Empfänger der Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an den 
Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§6

AUFNAHME IN DIE EINSATZABTEILUNG DER FREIWILLIGEN
FEUERWEHR

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehö-
rigen der Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Per-
sonen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Sinn haben oder aufgrund einer regelmäßigen Beschäftigung oder 
Ausbildung oder in sonstiger Weise regelmäßig für Einsätze in der 
Gemeinde Sinn und Aus- und Fortbildung zur Verfügung stehen. 
Sie müssen persönlich geeignet, für die freiheitlich demokratische 
Grundordnung eintreten, den Anforderungen des Feuerwehrdienstes 
geistig und körperlich gewachsen sein, sowie das 17. Lebensjahr 
vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr nicht überschritten 
haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuer-
wehrangehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu 
berücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich bei dem 
Gemeindebrandinspektor oder bei dem Wehrführer zu beantragen. 
Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zu-
stimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand bzw. 
in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder körper-
liche Tauglichkeit oder der persönlichen Eignung kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes oder des polizeilichen Führungszeugnisses 
verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den Ge-
meindebrandinspektor oder durch den Wehrführer unter Überrei-
chung der Satzung. Dabei ist der Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in der Einsatzab-
teilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vorgelegt 
werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teilnahme an den 
festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann die 
Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor beendet werden.

§7

BEENDIGUNG DER ZUGEHÖRIGKEIT ZUR EINSATZABTEILUNG

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit
a) der Vollendung des 60. Lebensjahres oder auf Antrag im Sinne 
von § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres,
b) dem Austritt,
c) dem Ausschluss,
d) der Übernahme in die Ehren- und Altersabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß § 
10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entscheidet 
der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebran-
dinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandinspek-
tor oder dem Wehrführer erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatzab-
teilung aus wichtigem Grund - nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses - durch schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr 
ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei angesetzten 
Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens drei) gem. 
§ 9 Abs. 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kamerad-
schaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verurteilung 
wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

(5) Wird die Mitgliedschaft innerhalb von 12 Monaten gem. § 6 Abs. 7 
vom Leiter der Feuerwehr beendet, gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, 
dass eine Anhörung des Feuerwehrausschusses nicht notwendig ist.

§8

RECHTE UND PFLICHTEN DER ANGEHÖRIGEN DER EINSATZ-
ABTEILUNG

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Gemeindebrandinspektors, seines Stellvertreters, des Wehr-
führers, der stellvertretenden Wehrführer sowie der Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehr-
ausschusses gewählt werden.
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(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Sinn untersteht die Ju-
gendfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspektor als 
Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Jugendfeuer-
wehrwartes der Gemeinde bedient. Der Jugendfeuerwehrwart der 
Gemeinde muss mindestens 18 Jahre alt sein und die erforderliche 
persönliche, fachliche und pädagogische Eignung (§ 7 Abs. 6 FwOV) 
besitzen. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein. Das glei-
che gilt für die Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile. Der Jugendfeu-
erwehrwart der Gemeinde wird von dem Gemeindebrandinspektor 
im Benehmen mit den Wehrführern ernannt. Die Jugendwarte der 
Ortsteile werden von dem Gemeindebrandinspektor im Benehmen 
mit dem Jugendfeuerwehrwart der Gemeinde und den Wehrführern 
ernannt. Die Ernennung erfolgt jeweils für einen Zeitraum von 3 
Jahren.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen vor Aufnahme der Tätigkeit ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis für ehrenamtlich Tätige gern. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12

KINDERGRUPPEN

(1) Die Kindergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sinn führt den Namen 
„Feuergeister“.

(2) Die Kindergruppe „Feuergeister“ ist eine Abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum voll-
endeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 entspre-
chend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Sinn untersteht die Kin-
dergruppe der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspektor als Lei-
ter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters der Kin-
dergruppe bedient. Der Leiter der Kindergruppe muss mindestens 
18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und pädagogische 
Eignung besitzen. Der Leiter und die Betreuer sind ehrenamtlich für 
die Gemeinde tätig. Die Berufung erfolgt nach § 21 Abs. 2 HGO. Der 
Leiter der Kindergruppe wird von dem Gemeindebrandinspektor im 
Benehmen mit den Wehrführern ernannt. Die Ernennung erfolgt für 
einen Zeitraum von 3 Jahren.

(4) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen vor Aufnahme der Tätigkeit ein erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis für ehrenamtlich Tätige gern. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§13

GEMEINDEBRANDINSPEKTOR; STELLVERTRETENDER

GEMEINDEBRANDINSPEKTOR, WEHRFÜHRER, STELLVERTRE-
TENDE WEHRFÜHRER

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sinn ist der 
Gemeindebrandinspektor.

(2) Der Gemeindebrandinspektor wird von den Angehörigen der 
Einsatzabteilungen gewählt.

(3) Die Wahl findet anlässlich der gemeinsamen Hauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sinn (§ 16) statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Sinn angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderlichen Fachkenntnisse mittels der 
geforderten Lehrgänge (§ 7 Abs. 1 FwOV) nachweisen kann. Zu-
dem soll er seine Hauptwohnung in der Gemeinde Sinn haben.

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Sinn ernannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sinn 
und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungs-
gemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrich-
tungen und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den 
Gemeindevorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der 
Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufga-
ben haben ihn der stellvertretende Gemeindebrandinspektor, 
die Wehrführer und die Feuerwehrausschüsse zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinderung zu vertreten.
Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilungen gewählt. 
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die 
Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, 
in der der Gemeindebrandinspektor gewählt wird. Anderenfalls 
hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder einem 
sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Gemein-
debrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilungen einzuberufen, dass binnen zwei 
Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertre-
tenden Gemeindebrandinspektors stattfinden kann. Der stellver-
tretende Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf 
Zeit der Gemeinde Sinn ernannt.

(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein 
Stellvertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden 
und aus dem Ehrenbeamtenverhältnis wegen Erreichens der 
gesetzlichen Altersgrenze zu entlassen.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeichneten 
Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors oder der 
sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen. Sie 
haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrandinspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 Nr. 
1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer satzungs-
rechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Änderungen 
dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feu-
erwehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 
1 Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeindege-
bietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechts 
entsprechend.

§9
ORDNUNGSMAßNAHMEN

(1) Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht 
bzw. sonstige Verpflichtungen aus dieser Satzung, so kann der Ge-
meindebrandinspektor im Einvernehmen mit dem Feuerwehraus-
schuss ihm gegenüber
a) eine mündliche Ermahnung,
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis
c) eine Suspendierung (max. 3 Monate zur Sachverhaltsaufklärung)
d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate - 3 Jahre) aussprechen.

(2) Die Ermahnung kann auch unter Beteiligung des Wehrführers aus-
gesprochen werden. Die Ermahnung ist zu dokumentieren. Vor 
dem Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder 
mündlichen Stellungnahme zu geben. Über den schriftlichen Ver-
weis gem. § 9 Abs. 1 b) ist eine Niederschrift zu fertigen und gegen 
Unterschrift dem Betroffenen auszuhändigen.

§10
EHREN- UND ALTERSABTEILUNG

(1) In die Ehren- und Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienst-
bekleidung übernommen, wer wegen Vollendung des 60. bzw. bei 
verlängerter Zugehörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres, dauernder oder vorübergehender 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Grün-
den aus der Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehren- und Altersabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor oder dem Wehrführer erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Geräte- und 
Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztätigkeit) 
und die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die feuer-
wehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch die 
Unterstützung bei Feuerwehrleistungsübungen können die Ange-
hörigen der Ehren- und Altersabteilung auf eigenen Antrag freiwil-
lig und ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die 
entsprechenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und 
körperlich geeignet sind.

Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß der Bewilligung des 
Gemeindevorstandes oder in dessen Auftrag durch den Gemeindebrand-
inspektor mit Zustimmung des Wehrführers längstens bis zur Vollendung 
des 70. Lebensjahres. Aus wichtigem Grund kann entsprechend § 7 Abs. 
4 die besondere Tätigkeit beendet werden. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
unterliegen die Angehörigen der Ehren- und Altersabteilung der fachli-
chen Aufsicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 
Satz 1 und 2 Buchst. a), Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

§11
JUGENDFEUERWEHR

(1) Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Sinn führt den 
Namen „Jugendfeuerwehr Sinn“ und den Ortsteilnamen als Zusatz.

(2) Die Jugendfeuerwehr Sinn ist eine Abteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr für Jugendliche im Alter vom vollendeten 10. bis zum voll-
endeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis max. zum 21. 
Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 entsprechend, 
ebenso § 8 Abs. 3. Dies gilt auch bei einem Antrag auf Verlängerung 
der Zugehörigkeit. Sie gestaltet ihre Aktivitäten nach einer vom Ge-
meindevorstand beschlossenen Jugendordnung.
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(8) Die Wehrführer führen die Freiwillige Feuerwehr in den Ortsteilen 
nach Weisung des Gemeindebrandinspektors. Der Wehrführer 
wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsteilfeu-
erwehr gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzab-
teilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört. Hinsichtlich der 
Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl des Wehr-
führers erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr (§ 17).

(9) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Ver-
hinderungsfalle zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der 
Einsatzabteilung gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört. Hinsicht-
lich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl des 
stellvertretenden Wehrführers erfolgt in der Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 17).

(9 a) Abweichende Regelung zu Abs. 9 für die Ortsteile Sinn und Edin-
gen sowie optional für den Ortsteil Fleisbach: Der Erste stellver-
tretende Wehrführer hat den Wehrführer im Verhinderungsfalle 
zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung 
gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr angehört. Hinsichtlich der Anforderungen 
gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl des Ersten stellvertretenden 
Wehrführers erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr (§ 17).

(9 b) Der Zweite stellvertretende Wehrführer kann den Wehrführer 
nur dann vertreten, wenn der Erste stellvertretende Wehrführer 
ebenfalls verhindert ist. Für die Wahl und die Anforderungen gilt 
Abs. 9 entsprechend.

(10) Für den Wehrführer und die Stellvertreter gelten Abs. 5 Satz 1 
und Abs. 7 entsprechend.

§14
WEHRFÜHRERAUSSCHUSS

(1) Es wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der aus dem Gemein-
debrandinspektor, dem Stellvertreter, den Wehrführern und deren 
Stellvertretern sowie des Jugendfeuerwehrwartes der Gemeinde 
besteht und die Aufgabe hat, sämtliche Angelegenheiten des Brand-
schutzes und der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Sinn zu 
koordinieren. Der Bürgermeister und sein Vertreter haben das Recht, 
jederzeit an den Sitzungen teilzunehmen.

(2) Der Gemeindebrandinspektor beruft die Sitzungen des Wehrführer-
ausschusses ein, die nicht öffentlich stattfinden. Er hat den Wehr-
führerausschuss zur Sitzung einzuberufen, wenn dies von mehr als 
der Hälfte der Mitglieder des Ausschusses schriftlich unter Angabe 
von Gründen beantragt wird.

§15
FEUERWEHRAUSSCHÜSSE

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Wehrführers bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben wird in den Ortsteilen für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Sinn jeweils ein Feuerwehrausschuss gebildet.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrführer als Vorsit-
zendem, den stellvertretenden Wehrführern sowie aus 3 Angehöri-
gen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehren- und Altersab-
teilung und dem Jugendfeuerwehrwart des betreffenden Ortsteils.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung und des Vertreters der 
Ehren- und Altersabteilung erfolgt jeweils in der Jahreshauptver-
sammlung. Wahlberechtigt sind die Mitglieder der Einsatzabteilung 
und der Ehren- und Altersabteilung für ihre jeweiligen Vertreter.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses 
ein. Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr 
als die Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende kann jedoch 
Angehörige der einzelnen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr 
oder andere Personen zu Sitzungen einladen. Der Gemeindebran-
dinspektor und sein Stellvertreter haben das Recht, jederzeit an 
den Sitzungen teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig 
bekanntzugeben. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses 
ist eine Niederschrift zu fertigen.

§16
GEMEINSAME JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine gemeinsame Jahreshauptversammlung aller Freiwilligen Feu-
erwehren der Gemeinde Sinn statt. Bei dieser Versammlung hat 
der Gemeindebrandinspektor einen Bericht über das abgelaufene 
Jahr zu erstatten.

(2) Die gemeinsame Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindeb-
randinspektor einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilungen schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt. In diesem Fall ist sie innerhalb von 
zwei Wochen durchzuführen.

(3) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der gemeinsamen Jahreshaupt-
versammlung sind den Feuerwehrangehörigen und dem Gemeinde-
vorstand mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich 
oder elektronisch bekannt zu geben. Im Fall des Abs. 2 verkürzt sich 
die Frist auf eine Woche.

(4) Stimmberechtigt in der gemeinsamen Jahreshauptversammlung 
sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und - mit Ausnahme der 
Wahl des Gemeindebrandinspektors und seines Stellvertreters - 
die Angehörigen der Ehren- und Altersabteilung. § 15 Abs. 3 bleibt 
unberührt. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Be-
schlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf von 
zwei Wochen, spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzube-
rufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen 
der Einsatzabteilung beschlussfähig ist.

(5) Beschlüsse der gemeinsamen Jahreshauptversammlung werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die gemeinsame Jahreshaupt-
versammlung beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall 
darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

(6) Über die gemeinsame Jahreshauptversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versamm-
lung benannt. Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusam-
men mit dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§17
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

(1) Unter dem Vorsitz des Wehrführers findet jährlich eine getrennte 
Jahreshauptversammlung der Ortsteilfeuerwehren der Freiwilligen 
Feuerwehr Sinn statt.

(2) Die getrennte Jahreshauptversammlung wird vom Wehrführer einbe-
rufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.

(3) Eine getrennte Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
ist einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung der Ortsteilfeuerwehr schriftlich unter Angaben von 
Gründen verlangt. In diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen 
durchzuführen.

(4) § 16 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend.

§18
WAHLEN

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Ver-
sammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch Wahl bestimmten 
Funktionen beträgt fünf Jahre. Sollte das 55. Lebensjahr bei der 
Wahl bereits vollendet worden sein, kann die Ernennung zunächst 
nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In diesem Zeitpunkt sind ein 
entsprechender Antrag und eine ärztliche Untersuchung notwendig, 
soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt werden soll.
Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zugehörigkeit nach § 
10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stellvertreter durch den 
Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unabhängig von der Wahl-
zeit zu verabschieden.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindes-
tens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch zu verständi-
gen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 16 
Abs. 4 Satz 3 und 4 entsprechend.

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Stellvertreter, die Wehrführer, die 
Ersten und Zweiten stellvertretenden Wehrführer und der Vertreter 
der Ehren- und Altersabteilung für den Feuerwehrausschuss werden 
einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt; § 55 Abs. 5 HGO gilt ent-
sprechend. Stimmenhäufung und Stellvertretung sind nicht zulässig.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In 
den Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4 
Satz 1) kann durch Handzeichen gewählt werden, falls sich aus den 
Reihen der Wahlberechtigten kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. § 16 Abs. 
6 S. 2 und 3 gilt entsprechend. Die Niederschrift über die Wahl des 
Gemeindebrandinspektors, seines Stellvertreters, der Wehrführer 
und der Ersten und Zweiten stellvertretenden Wehrführer ist inner-
halb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an 
den Gemeindevorstand zu übergeben.

§19
FEUERWEHRVEREINIGUNGEN
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu privat-
rechtlichen Vereinen oder Verbänden zusammenschließen. Die Gemein-
de unterstützt Vereinigungen der Feuerwehrangehörigen nach Maßgabe 
des Haushalts.
§ 20
INKRAFTTRETEN

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Sinn vom 01.03.2016.
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Öffnungszeiten des Wertstoffhofes
Samstag  von 08:00 bis 13:00 Uhr
dienstags  von 16-19 Uhr
Der Wertstoffhof befindet sich auf dem Gelände des Bauhofes
der Gemeinde Sinn, OT Sinn, Wetzlarer Straße 49.

Der Lahn-Dill-Kreis informiert:
Summer Splash: Jugendfestival in Sinn

Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises und die kommunalen Ju-
gendpflegen und Jugendzentren laden für 1. Juli ins Waldschwimm-
bad ein
Schwimmen, Arschbombenwettbewerb, Tisch-Kicker-Turniere, eine Gla-
diatorenarena, Fanta-Pong und am Abend noch Live-Musik: Jugendliche 
kommen am Samstag, 1. Juli 2023, im Waldschwimmbad Sinn voll auf 
ihre Kosten. Zahlreiche Aktionen warten auf die Zwölf- bis 21-Jährigen, 
wenn die Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises und die Jugendpflegen 
und Jugendzentren im Lahn-Dill-Kreis zum Summer Splash einladen. 
Am Abend wird die Cover-Band X-Chords aus Mittelhessen live spielen.
Das Jugendfestival geht von 15 bis 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Ju-
gendlichen können mit einem kostenlosen Bus-Shuttles vom Bahnhof 
Sinn zum Freibad fahren und auch wieder zurück.
Weitere Informationen zum Programm und dem Shuttle-Service sind 
unter https://jugendfoerderung.lahn-dill-kreis.de zu finden.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergan-
genen Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die 
für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften ein-
gehalten wurden.
Gemeinde Sinn, den 22. März 2023

Hans-Werner Bender
Bürgermeister

Überprüfung der Standfestigkeit der 
Grabmale auf den Gemeindefriedhöfen

Gemäß Punkt 4.2. der Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrs-
sicherheit auf den Friedhöfen der Gemeinde Sinn weisen wir darauf 
hin, dass die Standfestigkeit der Grabmale auf den Friedhöfen in Sinn, 
Edingen und Fleisbach im Laufe des Monats Mai durch Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung und des Bauhofes überprüft wird.
Grabsteine, die nicht mehr standsicher sind, werden mit einem entspre-
chenden Aufkleber versehen und die Angehörigen schriftlich aufgefor-
dert, unverzüglich einen Steinmetz mit den erforderlichen Instandset-
zungsarbeiten zu beauftragen.
In diesem Zusammenhang erinnern wir nochmals an die vorrangige 
Verpflichtung der Nutzungsberechtigten, stets selbst, zumindest jedoch 
im Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres, die Verkehrssicherheit der 
Grabzeichen zu prüfen bzw. durch einen Fachmann prüfen zu lassen.
Kontakt: Friedhofsamt, Tel.: 02772/500713

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Sinn

Hans-Werner Bender
Bürgermeister

Telefonverzeichnis der 
Gemeindeverwaltung Sinn

Sie finden uns im Internet unter:   www.gemeindesinn.de
E-Mail:   info@gemeindesinn.de
Telefonzentrale   02772/5007-0
Telefax   02772/5007-33
Bürgermeister Hans-Werner Bender   02772/5007-10
 0177/6461970
Assistenz Bürgermeister
Frau Brunhilde Pfeiffer 02772/5007-22
Sachbearbeiterin
Frau Nina Stegemann   02772/5007-20
Redaktion Sinner Nachrichten
Frau Brunhilde Pfeiffer 02772/5007-22
Bürger- und Infotelefon   02772/5007-50
Bürgerbüro, Ordnungsamt  02772/5007-25/28
Bauamt  02772/5007-15
Gemeindewerke/ Stadtwerke Dillenburg  02771/3302-0
Kasse  02772/5007-30/29
Bürgerhaus Fleisbach
Ansprechpartner Reinhard Eckhardt  0157/53476285
Dorfgemeinschaftshaus Edingen
Ansprechpartner Herr Klaus-Dieter Prochaska   06449/1256

Radfahrbeauftragte
Frau Edith Höll 015776805313
edith.hoell@web.de

Öffnungszeiten Bauamt
Aufgrund eines Personalengpasses werden die Öffnungszeiten des Bau-
amtes vorübergehend eingeschränkt.
Das Bauamt ist für Sie zu folgenden Zeiten zu erreichen:
dienstags von 08:00 bis 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 bis 12:00 Uhr
 und von 14:00 bis 18:00 Uhr
Wir danken für Ihr Verständnis!

Technische Wasserversorgung Notfälle
Während den Geschäftszeiten:   02771 33020
(Stadtwerke Dillenburg)
Außerhalb der Geschäftszeiten:   0175 - 4129766
(Stadtwerke Dillenburg)

Lesen Sie weiter auf Seite 8
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Näh-Kästchen Nähmaschinen-Verkauf
Reparaturen aller Fabrikate

Lippelt Nähmaschinen
Hauptstr. 31 · 35745 Herborn 

Maibachstr. 7 · 35683 Dillenburg

% 02771/5559

VITERMA ZAUBERT 
AUS IHREM ALTEN BAD 
IHR NEUES WOHLFÜHLBAD!

98%

ZUFRIEDENE
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GARANTIE
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T
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KO

MPLETT- ODER 

T
E I L S A N I E R U NG

Fachbetrieb mit Schauraum
Herborner Str. 1  |  35764 Sinn
Tel. 02772 937 91 00
www.viterma.com

Jetzt Termin vereinbaren!

Zuverlässige Renovierung 
in max. 5 Tagen durch unser 
Profi-Handwerker-Team

Breite Auswahl an Designs, 
Farben und Markenherstellern

Individuelle Maßanfertigung 
für bodenebene Duschen

Schimmelfreie, langlebige, 
pflegeleichte Materialien

Мы говорим по-русски. Biz türkçe konuşuyoruz.

Häusliche Alten- und Krankenpflege • Betreuungsdienst
Bettina Lebershausen - Wällertorstraße 45 - 35764 Sinn
Tel. 0 64 49 / 92 18 37 - Mobil: 01 71 / 5 31 03 85

Wir sind in Ihrer Gemeinde für Sie da!

Gruppenangebot für Menschen mit besonderem Betreuungsaufwand · Demenz- und Besuchsdienst mit Caritas Lahn-Dill-Eder

www.pflege-lahn-dill.de

Qualität  
in der  
Pflege 

seit 1996

Baudekoration Schaak
Wir gestalten Lebens(T)räume!

—Meisterfachbetrieb —

Anstrich - Tapete - Boden - Putz - Trockenbau

me. Michele Schaak

Gießener Str. 45 • 35633 Lahnau

info@bau-schaak.de • www.bau-schaak.de

0641-35099004 • 0176-10564146

WWW.WITTICH.DE
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Konfirmation Edingen 2023

Im Namen der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes gratulieren wir den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des Ortsteiles Edingen und wünschen ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.
Rainer Staska  Hans-Werner Bender
Vorsitzender der  Bürgermeister
Gemeindevertretung 

Seniorennachmittag in Sinn
Das Team der Seniorenarbeit hatte für Mittwoch, 19. April 2023, ins 
evangelische Gemeindehaus eingeladen. Unsere Vorsitzende Frau Ka-
rin Eckert freute sich über die vielen Besucher und hieß sie herzlich 
willkommen.
An diesem Nachmittag hatten die Sinner Landfrauen das Zepter über-
nommen.
Die Tische und die Bühne waren liebevoll dekoriert. Man konnte schon 
das heutige Thema erahnen. - Kaffee… Kaffee….
Das Programm wurde von Pfarrer Lommel aus Herborn eröffnet. Er 
begrüßte die Senioren in Mundart. Kam auf früher zu sprechen und 
erzählte, wie beim Opa, der eine kleine Landwirtschaft hatte, die Koih 
angespannt wurden.
Seine Liedvorträge kamen bei den Senioren besonders gut an. Es wurde 
geklatscht und mitgesungen.
Nun war es Zeit für eine Kaffeepause. Die Landfrauen servierten den 
Gästen Kaffeetorte und Nussecken, natürlich selbstgebacken.
Der zweite Teil des Programms wurde von den Landfrauen übernommen.
Elke erzählt eine Geschichte „ Was ist an der dunkelbraunen Brühe so 
besonders?
Zwei Damen treffen sich in einem Kaffee. Elvira, eine vornehme Dame 
und Hanne, die Frau vom Land einfach toll. Hier wurde viel gelacht.
Landfrau Marion gibt die Geschichte „ Jürgen sitzt am Kaffeetisch und 
genießt“ zum Besten
Jede Woche treffen sich die Freundinnen Marion, Karin, Maria und Elke 
zum Kaffeeklatsch. Es gibt viel zu erzählen, dem einem ist der Kuchen 
zu fett, die andere meint hoffentlich ist der Kaffee nicht zu dünn, sogar 
über Tischdecke gibt es was zu bemängeln.
Aber alle freuen sich schon auf die nächste Woche.
Elke berichtet über den Theaterbesuch in Gießen. Stellt euch vor hier 
gab es sogar Operngläser. Das wurde von uns abgelehnt, wir trinken 
lieber aus der Flasche.
Jede Woche freue ich mich schon auf die Sinner Nachrichten. Warum 
das, ei wegen unserem Bürgermeister, der sieht so gut aus.
Heute ist ja alles moderner, früher wurde der Kaffee mit der Hand ge-
mahlen. Es gab Warmhaltekannen und eine Kaffeemaschine. Heute 
trinkt man Latte, Cappuccino, Espresso aus einem Kaffeevollautomaten.
Die Senioren bekommen von den Landfrauen noch ein kleines Ge-
schenk. Ein kleines Beutelchen mit Glücksbohnen und deren Geschichte.
Der lustige Nachmittag war schon fast zu Ende. Ein Bus hält vor dem 
evangelischen Gemeindehaus und die Nonnen vom Kloster Altenberg 

kommen auf die Bühne. Sie überraschen die Senioren mit dem Lied von 
Udo Jürgen „Aber bitte mit Sahne.“
Frau Karin Eckert bedankte sich recht herzlich bei allen Landfrauen 
für den guten Kuchen, die schöne Dekoration und das kurzweilige Pro-
gramm.

Der nächste Seniorennachmittag findet am 17. Mai 2023, im evan-
gelischen Gemeindehaus statt, bitte den Termin schon vormerken.

Bis bald
Ihr Team der Seniorenarbeit Sinn
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-Anzeige-

Diakoniestation Herborn und Sinn
Ambulante Pflege   02772 / 5834-600

Demenzbetreuung
Betreuungsgruppe Café Pusteblume -
Dienstags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Betreuung im häuslichen Bereich - nach Absprache
Sprechen Sie uns an, wenn Sie an einer ehrenamtlichen Mitarbeit als 
Betreuungsperson interessiert sind.
Kontakt:  02772 / 5834600

Ambulanter Hospizdienst
Haus Elisabeth
Das Haus Elisabeth hat zum 01.04.2022 die Trägerschaft für den Ambu-
lanten Hospizdienst Lahn-Dill übernommen.
Hier stehen ehrenamtliche Hospizbegleiter im Gebiet des alten Dillkrei-
ses schwerstkranken und sterbenden Menschen bei.
Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH
Rolfesstraße 30-40
35683 Dillenburg Tel.: 02771 8981-20
E-Mail: p.bittermann@haus-elisabeth.org Fax: 02771 8981-11
Internet: www.haus-elisabeth.org

EAM-Gruppe Stromnetz/Gasnetz
Der Netzbetreiber EnergieNetz Mitte hat folgende kostenfreie Rufnum-
mern:
Netz und Einspeisung  0800/32 505 32
Entstörungsdienst:
Strom   0800/34 101 34
Gas   0800/34 202 34

Ev. Kirchengemeinde Sinn

Donnerstag, 04.05.:
15.00 Uhr Krabbelgruppe im kleinen Gemeindehaus
Samstag, 06.05.:
10.00 Uhr Kindergottesdienst im kleinen Gemeindehaus
Sonntag, 07.05.:
10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden

Konfirmiert werden am 14.05.:
Katharina Krauße, Lotta Lehn, Alina Litvinov, Ida Meckel, 
Hanna Schäfer, Lara Stolz, Philipp Kinzel, Nico Lotz, Timo 
Nemetz, Maxim Reit, Lukas Schauber

Dienstag, 09.05.:
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
Pfarrer Kohlbacher ist erkrankt. Bei Trauerfällen und in dringenden seel-
sorgerlichen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Pfarrer Gessner 
in Hörbach, Tel. 54979.
Bürozeiten im Ev. Pfarramt, Wilhelmstr. 10:
montags 14:30 - 17:30 Uhr; mittwochs und donnerstags 8.30 - 11:30 Uhr.
Tel. 51511 / E-Mail: kirchengemeinde.sinn@ekhn.de
Besuchen Sie auch unsere Internetseite: 
www.ev-kirchengemeinde-sinn.ekhn.de
Sprechzeiten Pfarrer Kohlbacher: nach Vereinbarung.
Erwünschte Hausbesuche durch den Pfarrer
(bei Krankheit, Trauerfällen, Jubiläen..) bitte dem Pfarramt mitteilen.

Ev. Kirchengemeinde 
und CVJM Edingen

Wort der Woche: „Bekehrungen dauern oft ein ganzes Leben.“ Augus-
tinus

Sa, 6.5.23,
14.30 bis 17 UhrAction-Jungschar im ev. Gemeindehaus
20 Uhr Abendmahlsfeier der Konfirmanden mit Eltern und Paten 

in der Schlosskirche Greifenstein mit Gemeindepädago-
ge Christoph Buskies und Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Ärztlicher Notfall-Bereitschaftsdienst
Telefonische Kontaktmöglichkeiten für Patienten
Rufnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes:

116 117
Die 116 117 ist erreichbar außerhalb der Sprechzeiten der Praxen:
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 Uhr bis 07:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertags   07:00 Uhr bis 07:00 Uhr
Anschrift der Ärztlichen Bereitschaftsdienst-Zentrale

ÄBD-Zentrale
Adresse: Lahn-Dill-Kliniken
Hindenburgstraße 15
35683 Dillenburg

Öffnungszeiten der ÄBD-Zentrale
Montag, Dienstag, Donnerstag Geschlossen
Mittwoch, Freitag   14:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag,
Feiertage / Brückentage   07:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Erreichbarkeit der ÄBD-Zentrale
Einzugsgebiet:
Rittershausen - Dillenburg:  19 KM, 25 min.
Driedorf - Dillenburg:  21 KM, 20 min.
Hohenahr - Dillenburg:  24 KM, 25 min.
Informationen zu weiteren Anschriften von Ärztlichen Bereitschaftsdienst-
Zentralen gibt es online unter www.kvhessen.de/bereitschaftsdienst un-
ter „ÄBD-Suche“. Patienten können selbstverständlich auch jede andere 
ÄBD- Zentrale aufsuchen.
Abgrenzung zum Rettungsdienst (Telefon 112):
Bei starken Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit, schweren Verbren-
nungen oder anderen akuten lebensbedrohlichen Symptomen muss 
sofort der Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert werden. 
Hier finden Patienten jederzeit innerhalb kürzester Zeit Hilfe.

Nur bei lebensbedrohlichen Notfällen   112

Zahnärztlicher Notdienst
Am Wochenende und an Feiertagen
Der zahnärztliche Notdienst ist über die Rufnummer der Leitstelle Wetz-
lar 01805-607011 zu erfragen.

Notdienst der Dilltaler Apotheken
Der täglich wechselnde Notdienst ist in den Notdienstkästen an den 
Apotheken ersichtlich.

-Anzeige-

Hauskrankenpflege Lahn-Dill
Ambulanter Pflegedienst / Beratungsstützpunkt/ Alltagsbetreuung
Herr Schäfer, Herr Theobald, Frau Strebe, Frau Lebershausen
Telefon:  06449/921837

Betreuungsgruppe „Midde im Dorf“

Hauskrankenpflege Lahn-Dill
Jeden Dienstag 14:00-17:00 Uhr in „ Midde im Dorf“
Rathausstraße 17, Edingen
Kostenübernahme durch die Pflegekasse möglich (Bitte mit Anmeldung)
Frau Manja Niebrügge
Telefon:  06449/921837

Ambulanter Demenz-und Besuchsdienst
Kooperation Hauskrankenpflege Lahn-Dill und Caritasverband Wetzlar/
Lahn-Dill-Eder e.V.
Qualitativ hochwertige Betreuung durch geschulte Helfer:Innen für Zu-
hause.
Wir beraten Sie gerne zum Thema Demenz.
Sie haben Interesse daran, Menschen mit Demenz zu Hause zu betreu-
en? Wir schulen Sie dafür.
Frau Viola Metz, Frau Elvira Schmidt, Frau Elke Schmidt.
Telefon:  06441/9026335

-Anzeige-

Sinner Pflegeteam
Büro 02772 - 51724
Mobil  0152 - 01956745
Karin Schäfer 02772 - 9230710
Mobil  0152 - 01956747
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So, 7.5.23,
14 Uhr Konfirmationsgottesdienst in der Schlosskirche Grei-

fenstein mit Gemeindepädagoge Christoph Buskies und 
Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge
Unsere diesjährigen Konfirmanden: Emilia Best, Narvik 
Herr, Alexander Maly, Angelina Naujoks, Lea Nicodemus, 
Fynn Sauer

11 Uhr Kindergottesdienst im ev. Gemeindehaus Edingen
Di, 9.5.23,
19.30 Uhr Blasbrothers Probe im ev. Gemeindehaus Greifenstein
Mi, 10.5.23,
16 Uhr Miteinander Frauen-Nachmittag im ev. Gemeindehaus
Lasst uns einen Kaffee oder einen Tee trinken, auf ein paar kurze Gedan-
ken hören, aber vor allem viel miteinander reden und die Gemeinschaft 
genießen
Die Gottesdienste und die Predigten liegen im Anschluss als Audio auf 
unserer Webseite zum Hören bereit!
Ansprechpartner in der Gemeinde:

Ev. Pfarramt: Pfarrer Dr. Armin Kistenbrügge 06449/802
Gemeindepädagoge: Christoph Buskies 06449/921457
Kirchmeister: Lothar Schmidt 06449/1324
Küsterin: Hannelore Schmidt 06449/1324
Vertretung: Irene Krieger 06449/1337
Besuchen sie unsere Gemeinde auch im Internet: 
www.kirche-edingen.de

Ev. Kirchengemeinde Fleisbach

Sonntag, den 07.05.:
9.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Schaaf
Montag, den 08.05.:
18.00 Uhr Friedensgebet in Fleisbach
19.00 Uhr Frauenkreis „Meine Zeit“ im Gemeindehaus
Jeden Mittag um 12 Uhr läuten unsere Glocken und rufen damit zum Ge-
bet. Besonders wollen wir damit an die Menschen in den Kriegsgebieten 
in der Ukraine denken und für den Frieden bitten.
Bürozeiten des Pfarramts:
dienstags von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr;
mittwochs von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr,
E-Mail Kirchengemeinde.Fleisbach@ekhn.de
Pfarrerin Dorothee Schaaf, Tel. 52200
Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.unser-kirchspiel.de

Kath. Kirchengemeinde 
Zum Guten Hirten an der Dill / 

Kirchort St. Michael, Sinn
Freitag, 05. Mai
08:30 Uhr Hl. Messe in Herborn
16:00 Uhr Rosenkranzgebet in Driedorf
Samstag, 06. Mai
17:30 Uhr Vorabendmesse in Breitscheid
Sonntag, 07. Mai
09:00 Uhr Hl. Messe in Driedorf, Ewersbach, Frohnhausen
10:45 Uhr Hl. Messe in Bicken, Dillenburg, Herborn, Haiger
14:00 Uhr Wanderung, die dem Entdecken der eigenen Gaben und 

Talente dient. Start in Eibach, nähere Infos s. Homepage
18:00 Uhr Maiandacht in Herborn
Dienstag, 09. Mai
14:30 Uhr Maiandacht, anschl. Seniorennachmittag in Bicken
Mittwoch, 10. Mai
14:30 Uhr Andacht zur Eisernen Hochzeit von Catharina und Rudolf 

Günther
14:30 Uhr Seniorentreff in Herborn
Donnerstag, 11. Mai
17:30 Uhr Stadtspaziergang mit dem Thema: Jüdisches Leben in 

Herborn
Freitag, 12. Mai
08:30 Uhr Hl. Messe in Herborn (Krypta)
16:00 Uhr Rosenkranzgebet in Driedorf
16:00 Uhr Beichtvorbereitung und Erstbeichte der Erstkommuni-

onkinder in Herborn
18:00 Uhr Eröffnungsgottesdienst zur Firmvorbereitung in Dillen-

burg

Samstag, 13. Mai
17:30 Uhr Vorabendmesse in Breitscheid
Sonntag, 14. Mai
09:00 Uhr Hl. Messe in Sinn, Driedorf, Ewersbach, Hirzenhain
10:45 Uhr Hl. Messe in Bicken, Herborn, Haiger
11:00 Uhr Ökum. Gottesdienst in Dillenburg / Villa Grün
18:00 Uhr Maiandacht in Herborn
Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill
Wilhelmsplatz 16, 35683 Dillenburg   Tel. 02771 263760
Schloßstraße 15, 35745 Herborn   Tel. 02772 583930
Notfallnummer bei Trauerfall/Krankensalbung   Tel. 02771 2637637
eMail: info@katholischanderdill.de;
Homepage: www.katholischanderdill.de

Evangelische Gemeinschaft 
Edingen

Vereinshaus Rathausstr.
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Die Bibel nach Johannes 14 Vers 6
Zu folgenden Veranstaltungen laden wir herzlich ein

Sonntag, 07.05.23
10.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 09.05.23
19.30 Uhr Bibel- und Gebetsstunde
Mittwoch, 10.05.23
20.00 Uhr Bibelkreis für junge Leute

Info: Daniel Dettlaf
Tel.06449/2330500

Bibelgemeinde Sinn

selbständige evangelische Gemeinde e.V. Im Gründchen 31
www.bibelgemeinde-sinn.de
Herzliche Einladung zu allen unseren Veranstaltungen!
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
(1. Petrus 1,3)

Sonntag 07.05.23
10:30 Uhr Gottesdienst mit G. Leuzzi (MSOE)
Dienstag 09.05.23
19:30 Uhr Gebetsstunde
Mittwoch 10.05.23
19:30 Uhr Bibelgesprächskreis mit KH. Kremer

• Erd-, Feuer-, See- u.
Baumbestattungen

• Ausstellung
• Erledigung

Ihrer Formalitäten
• Sterbefallvorsorge
• Überführungen

Wetzlarer Straße 1b
35764 Sinn
Telefon 0 27 72 - 5 17 53
clemens.becker@t-online.de

-Anzeige-

wittich.de/trauer

Traueranzeigen online aufgeben

Lesen Sie weiter auf Seite 14
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TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 06643-9627-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Seit 1930 der 
ortsansässige 

Bestatter 
in Waldsolms

Bestattungshaus Beckedahl
35647 Waldsolms · Karlstraße 13 · Tel. 06085-9899820 

Der Bestatter im Lahn-Dill-Kreis und Umgebung
Erd-, See-, Feuer-, Waldbestattungen · Bestattungsvorsorge

Wir sind fachlich qualifiziert (fachgeprüfter Bestatter)  
kompetent, freundlich, zuvorkommend, pietätvoll.

G
m
b
H

Weitere  35606 Solms · Kantstraße 9 · Tel. 06442-1772 · ehem. G. Knoth 
Standorte:  35649 Bischoffen · Hauptstraße 9 · Tel. 06444-9399999

www.Bestattungshaus-Beckedahl.de · info@Bestattungshaus-Beckedahl.de · Mobil 0162-1874767 · 0173-1913770

Nachruf
Wir trauern um unser ehemaliges

Vorstandmitglied und Sportkameraden

Ulrich Adams

Unser tiefstes Mitgefühl gilt
seiner Familie und den Angehörigen.

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

TC Sinn e.V.
Der Vorstand

Ab sofort

KÜCHENHILFE (m/w/d)

auf 520-€-Basis  
oder Teilzeit für Speiselokal  

in Sinn gesucht.

Infos unter 02772 - 53588

Telefon 0 64 41 204 30 10
Mobil 0176 44 75 08 88
E-Mail wolf@abaco-wetzlar.de
Silhöferstr. 16, 35578 Wetzlar

Kapitalanlage

Es geht um das
Wichtigste:

EIN ZUHAUSE
IM ALTER.

Investieren Sie in eine eigene Pflegeimmobilie und 
kaufen Sie ein hochwertiges Apartment in der
„SENIORENRESIDENZ PHILOSOPHENWEG“ Wetzlar.

Rufen Sie mich noch heute
an und vereinbaren Ihren
kostenlosen Beratungstermin.

Topgepflegtes Einfamilienhaus 
in bester Lage von Brandoberndorf,

hochwertigste Bauqualität

Preis = Energiedaten: E, kWh/(m²·a), 
Öl, Baujahr 1985

Kaufpreis: 449.000,- € 
(keine zusätzliche Maklerprovision 
für den Käufer!)

JOBS
IN IHRER REGION Ein Produkt der

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine  
Perspektive. Im Stellenmarkt  
Ihres Mitteilungsblattes!

Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

Schenken Sie Kindern 
eine positive Zukunft.
Auch in Deutschland brauchen Kinder  
unsere Hilfe. Als SOS-Pate helfen Sie  
nachhaltig und konkret.
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

Informationsveranstaltung: 
Wölfe in Hessen

10. Mai 2023 18:30 Uhr
Bürgerhaus Schwalbach, 
Gemeinde Schöffengrund

Aufgaben und Zuständigkeiten im hessischen 
Wolfsmanagement
Geschichte und Verbreitung von Wölfen
Wolfsvorkommen in Deutschland/Hessen/der Region
Biologie und soziale Organisation von Wölfen
Verhaltenstipps bei Wolfsbegegnung und                          
beim Finden von Wolfshinweisen
Grundsätze des Wolfsmonitorings

10. Mai 2023 18:30 Uhr
Bürgerhaus Schwalbach, 
Gemeinde Schöffengrund
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www.lackiererei-burbach.de

Rehbergring
35745 Herborn
Tel.: 02772 / 581 25 20

Unfall, K
ratzer oder Delle wir sind zur Stelle.

SPEZIALIST
Alle Marken I Alle Versicherungen

Diakoniestation Herborn und Sinn 
Am Hintersand 15, 35745 Herborn 
Telefon 0 27 72 / 5 83 46 00

Geeignet für  
jeden Raum!
Beratungstermine  
nach telefonischer  
Absprache.

Littaustr. 19 • 35764 Sinn • Tel.: 0 27 72 / 64 99 729
Fax: 92 33 112 • Mail: wendelweisswie@t-online.de

Raumausstattung Dieter Wendel
Verkauf • Verlegung • Montage

Bodenbeläge • Tapeten
Trockenbau • Farben

Spachteltechnik • Fliesen  
Individuelle und seniorengerechte  

Badezimmergestaltung

Eilige Anzeigen per E-Mail aufgeben:

anzeigen@wittich-herbstein.de

Numismatiker kauft Münzen aller Art zum Sammlerwert.
Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung

0151 688 39 338✆0151 688 39 338

Numismatiker sucht Münzen aller Art 

Herr Albrecht
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde. 
brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Gutes Aussäen
ist alles.
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Fahrplan Sinner Bürgerbus

Montag und Donnerstag Sinn - Edingen - Fleisbach

Haltestelle Uhrzeit
Rathaus, Sinn 09:15
Parkplatz Katholische Kirche, Sinn 09:20
Lennelbachspielplatz, Sinn 09:25
Ballersbacher Weg / Ecke Borngrund, Sinn 09:27
Parkplatz Rathaus, Sinn 09:30
EDEKA, Sinn 09:40
Berliner Straße / Ecke Breslauer Straße, Sinn 09:45
Fa. Becker, Friedrich-Ebert-Straße, Sinn 09:50
Parkplatz Seniorenheim, Sinn 09:55
EDEKA, Sinn 10:00
Rathaus, Sinn 10:02
Parkplatz Brückenstraße, Edingen 10:10
Lindenplatz, Edingen 10:15
Parkplatz Wällertorstraße 33, Edingen 10:18
Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Edingen 10:25
Wiesenstraße 1 B, Fleisbach 10:28
Bienenweg / Lerchenweg, Fleisbach 10:33
Gassgartenstraße / Ecke Welgersberg, Fleisbach 10:37
Haltestelle Volksbank, Fleisbach 10:41
Haltestelle Alter Bahnhofsweg, Fleisbach 10:43
Mozartstraße 13, Fleisbach 10:47
Parkplatz Kindergarten Fleisbach 10:53
EDEKA, Sinn 11:00
Anschließend Rückfahrt zum Wohnort.

Keine Bedienung an Feiertagen.

Sinnvoll Unterwegs e.V.
Kinder-Hörspiel-Krimi 
„Schloss Misterioso“

Auch in diesem Jahr können die BeZetties und BeZettTEENS wieder 
eine neue spannende Geschichte präsentieren: Dieses mal wollen vier 
Freunde eigentlich nur einen schönen Ausflug auf ein Schloss unter-
nehmen und landen völlig unerwartet in einem spannden Abenteuer.
Ausgedacht, geschrieben und eingesprochen von Sinner Kindern und 
Jugendlichen. Eine spannende und witzige Krimi-Geschichte für die gan-
ze Familie:“Schloss Misterioso“ seit dem 03.April zu hören auf unserem 
Spotify- und Youtubekanal (sinnvollunterwegs). Gefördert wurde das 
Projekt vom Deutschen Kinderhilfswerk. Viel Spaß beim Reinhören und 
Miträtseln!

Redaktionsschlussvorverlegung

Bitte unbedingt beachten!

Liebe Leserinnen und Leser, wegen der Feiertage im Mai  
und Juni sind für die Ausgaben 20, 22 und 23  
Vorverlegungen notwendig. 
Ausgabe 20
Freitag, den 12.05.2023, bis 08.00 Uhr
Ausgabe 22
Freitag, den 26.05.2023, bis 08.00 Uhr
Ausgabe 23
Freitag, den 02.06.2023, bis 08.00 Uhr

Sämtliche Berichte und Inserate müssen an den obig 
genannten Terminen im Verlag vorliegen, später eingehende 
Manuskripte können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Ihre Redaktion

Förderkreis Sinn e.V
Fahrdienst des 

Förderkreises Sinn e.V.

Liebe Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde Sinn,
nach fast drei Jahren Bürgerbusbe-
trieb ist eine Anpassung des Fahr-
plans und der Haltestellen notwendig 
geworden.

Das Team Bürgerbus:
Christiane Beinroth
Clarissa Schumann
Frank Nikodemus
Helmut Dümke
Hermann Beinroth
Karl-Heinz Scheibel
Norbert Kronenberg
Volker Schmitt

-Anzeigen-
Zeitungsleser wissen  MEHR!

•  Instandhaltung und  
Reparatur

• Gartenpflege
• Baum- und Heckenschnitt
•  Grabpflege und  

Beseitigung

• Entrümpeln und Entsorgen
• Winterdienst

Jetzt NEU: • Montage/
Installation von Mährobotern
Geprüft nach TRGS 519/4

Hausmeisterservice  
Junker & Söhne

35644 Hohenahr-Erda • Vorderstraße 8
Tel. 0 64 46 / 92 22 95 • Mobil 01 72 / 6 76 19 68

Gut informiert durch Ihre Heimat- und Bürgerzeitung!
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Sozialverband VdK 
Ortsverband Sinn

VdK Ortsverband Sinn informiert
Am Samstag, den 6. Mai 2023 findet um 15.00 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus (Ballersbacher Weg) die Jahreshauptversammlung 
statt. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Berichte und Ehrungen.
An den offiziellen Teil schließt sich ein gemütliches Beisammensein an.
Die Einladung mit Tagesordnung wurde satzungsgemäß und fristgerecht 
an die Mitglieder verteilt.
Ansprechpartner: Vorsitzenden Heinz Edgar Mittrücker, Telefon 02772-
53264.

Tennis-Club Sinn e.V.
TC Sinn – Spieltermine

05.05. 16:00 Uhr
Junioren U15: MSG BW Beilstein/TC Sinn - RW Giessen II
Gemischt U15: BG Braunfels - MSG BW Beilstein/TC Sinn
06.05. 09:00 Uhr
Junioren U18: TV Hüttenberg - MSG TC Sinn/TC Haiger
06.05. 14:00 Uhr
Damen 40: MSG TC Ehringshausen/TC Sinn - Tennis 65 

Eschborn II
Herren 50: MSG TV Marbach/Wehrda - TC Sinn
Gemischt U12: MSG TC Sinn/BW Beilstein - TC Linden
Junioren U12: MSG TC Sinn/BW Beilstein - RW Giessen
07.05. 09:00 Uhr
Damen: MSG BW Allendorf/TC Haiger - TC Sinn
Damen 30: TC Sinn - MSG RW Ebsdorfergrund/TTV 1976 

Schröck
Herren I: MSG TC Sinn/TC Herborn - TC Nidda
07.05. 14:00 Uhr
Herren II: BW Allendorf - MSG TC Sinn/TC Herborn II

TV Jahn 1891 Sinn e.V
Open Air am 8. Juli mit 
Green Yellow Lipstick

Am Samstag, den 8. Juli steigt wieder ein Open Air Konzert mit der 
heimischen Band Green Yellow Lipstick beim TV Jahn.
Bettina, Markus und Jens freuen sich schon sehr auf dieses „Heimspiel“. 
Der TV Jahn verwöhnt die Besucher wieder mit leckerem Wein und hofft 
auf einen regen Besuch. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung 
in der Jahnturnhalle statt.
Liebe TV Freunde, merkt euch schon mal diesen Termin! Weitere Infos 
folgen.

Wanderfreunde Sinn
18.05.2023 Vereinswanderung im Raum Waldaubach
Näheres wird noch bekannt gegeben.
Immer samstags 15:00 Uhr am Sparkassenparkplatz:
Treffen der Nordic Walking-Freunde.

Midde im Dorf
Midde im Dorf -Neuigkeiten

Themen Spielenachmittag montags

8.05.2023 Lesestunde, bring Dein Lieblingsbuch mit, wir ma-
chen es gemütlich und lesen vor.(keine Voranmel-
dung möglich )

15.05 Salzteig formen/gestalten
22.05 Salzteig bemalen
05.06 Brötchen backen
12.06 Upcycling, basteln mit Tetrapak
Gerichte Freitags- Treff ( 12:00- 14:00)

5.05 Dulges, Apfelberei
12.05 Bratwurst, Kartoffelbrei, Rotkraut
19.05 Erbsensuppe, Bockwurst, Brot
Für die Bestellung bitte bis mittwochs 11 Uhr anrufen und auf Band 
sprechen. Bestellung verpflichtet zum Kauf. Gerichte können auch mit-
genommen werden. Bitte geeignete Behälter mit bringen.
Büro 06441 / 9026-456 ( Mo; Mi; Fr / 8:00 - 12:30 Uhr)
middeimdorf@caritas-wetzlar-lde.de
www.caritas-wetzlar-lde.de/middeimdorf
Facebook @middeimdorf
Viola Metz  0160 97295684
Kevin Georg  01709890392
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Angehörigengesprächskreis für An-und 
Zugehörige von Menschen mit Demenz

Ab dem 11.5.2023, findet einmal im Monat, donnerstags von 16:30 - 
18:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Caritasverband Wetzlar/ Lahn- 
Dill- Eder e.V., Hintergasse 2, 35683 Dillenburg ein Gesprächskreis für 
An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz statt.
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich mit Menschen auszutauschen, die 
sich in ähnlichen Lebenssituationen befinden und Ihre Sorgen und Fra-
gen gut verstehen können. In unserem geschützten Raum können Sie 
erzählen was Sie wirklich bewegt und belastet. Der gegenseitige Aus-
tausch und das Gefühl, verstanden zu werden, entlastet und öffnet oft 
neue Perspektiven und Handlungsideen für den Alltag. Sie erfahren Ver-
ständnis für ihre Situation und gegenseitige solidarische Unterstützung.
Im Gesprächskreis können sich pflegende An- und Zugehörige mitei-
nander austauschen und gemeinsam nach Lösungen in schwierigen 
Situationen suchen.
Termine 2023:
11.5.2023, 15.06., 13.07., 17.08., 21.09., 19.10. und 16.11.2023
jeweils von 16:30 bis 18:00 Uhr
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.
Kontakt:
Ambulanter Demenz-und Besuchsdienst
Rathausstraße 17
35764 Edingen
06441 9026337
oder per E- Mail: amb.demenzdienst@caritas-wetzlar-lde.de
Bürozeiten:
Dienstags, mittwochs und donnerstags von 09:00 Uhr- 12:00 Uhr
Über den Gesprächskreis hinaus können Sie selbstverständlich auch 
unser individuelles Beratungsangebot nutzen!

Nachbarschaftshilfe

Impressum: BÜRGERZEITUNG
Wochenblatt mit öffentlichen Bekannt- 
machungen der Kommunalverwaltung

Die Heimat- und Bürgerzeitung mit den öffentlichen Bekanntmachungen erscheint wöchentlich.
Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG, 36358 Herbstein, Industriestraße 9-11, 
Telefon 06643/9627-0, Telefax Anzeigen 06643/9627-78. Internet-Adresse: www.wittich.de, E-Mail-Adresse: 
info@wittich-herbstein.de, Geschäftsführung: Hans-Peter Steil, Produktionsleitung: Frank Vogel
Verantwortlich für den amtlichen Teil und die Rubrik „Aus dem Rathaus“: Der Bürgermeister. Verantwortlich 
für den übrigen redaktionellen Teil: David Galandt, Tel. 06643/9627-0. Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Yasmin Hohmann, Tel. 06643/9627-0. Alle erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Innerhalb des Ver-
breitungsgebietes wird die Heimat- und Bürgerzeitung kostenlos an jeden normal erreichbaren Haushalt 
zugestellt. Im Bedarfsfall Einzelstücke durch den Verlag zum Preis von 3,00 € (inkl. Porto und gesetzliche 
MwSt.). Für unaufgefordert eingereichte Manuskripte, Fotos und/oder Datenträger übernimmt der Verlag 
keinerlei Gewähr oder Haftung und sendet diese nicht zurück. Artikel müssen mit Namen und Anschrift 
des Verfassers gekennzeichnet sein. Gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, 
der auch verantwortlich ist. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der Anzei-
gen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig 
verwendet werden.  Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und 
zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen 
infolge höherer Gewalt oder andere durch den Verlag nicht zu verschuldender Ereignisse besteht kein An-
spruch auf Entschädigung. Ansprüche auf Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden 
vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden  von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei können 
Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir 
für eine genau Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten 
uns zu keiner Ersatzleistung. Für den Inhalt in dieser Zeitung eventuell abgedruckter „Wahlwerbung und/oder 
Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische oder um Stimmen werbende 
Gruppierung/der Auftraggeber“ verantwortlich.

Anzeigen kinderleicht online buchen: 

anzeigen.wittich.de

Registrieren Sie sich jetzt 
unter „meinWITTICH“ bei
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6 erstklassige Weine
zum Spitzenpreis

*Gratisversand gilt beim Vinos-Erstkauf, ansonsten kommen 2,99 € Versand je Bestellung hinzu. Angebot enthält 6 Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. 
und 2 Gläser von Schott Zwiesel . Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der Folgejahrgang oder ein mind. gleich-/höherwertiger Wein 
beigefügt. Aktueller Paketinhalt unter www.vinos.de/weingenuss. Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Grundpreis pro Liter: 5,78 €. Preise 
verstehen sich inkl. MwSt. Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, 030 330 855 05 (Mo-Fr 8-18 Uhr). Vorteilsnummer: 36368

ZUM PAKET

6 erstklassige Weine
zum Spitzenpreis

25,99 €*
STATT 54,65 €

Inklusive

GLÄSER
SET

VERSANDKOSTENFREI* BESTELLEN: vinos.de/weingenuss

Bester Fachhändler
Spanien 2022

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

KUNDEN
LIEBLING

50 %
KENNENLERN-

RABATT

ÜBER
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Kleinanzeigen
>> einfach online buchen 

anzeigen.wittich.de

private + gewerbliche

Bereich 3

Internet: anzeigen.wittich.de • Tel. 06643 9627-0 • Fax 06643 9627-78 • E-Mail: kleinanzeigen@wittich-herbstein.de 

Privatmann kauft gut erh. Pelze
sowie Altporzellan, Silberbestecke,
Uhren, Schmuck aller Art, Bilder,
Zinn, Münzen, Nähmaschinen,
Abendbekleidung, zahle Höchst-
preise. Tel.: 06053/7068203 od.
01520/7779310

Sammlerin zahlt Höchstpreise
f. Omas Altporzellan, Sammeltas-
sen, Figuren, Zinn, Kupfer, Mes-
sing, Mode- u. Goldschmuck,
Zahngold, Armband- u. Taschenuh-
ren (auch def.), Silberbestecke,
Tabletts, Kannen, Ölgemälde, Bier-
krüge, Orden, Foto- u. Soldatenal-
ben, Ansichtskarten, antike Möbel
u. alles aus Haushaltsauflösungen,
alles anbieten. Tel.: 0152/
05377814

Aus alten Sachen Geld machen!
Ich kaufe Haushaltsauflösungen,
Nachlässe, Zinn, Möbel, Porzellan,
Bierkrüge, Mode- u. Goldschmuck,
Silberbesteck, Kameras, Uhren
aller Art, auch def., Münzen,
Ferngläser, Puppen, Bilder, Näh-
maschinen, Schreibmaschinen,
alles anbieten, auch am Wochen-
ende! Tel.: 06181/3029697

Achtung, zahle absolute Spit-
zenpreise f. Pelze, Abendgarde-
robe, Kunst u. Antiquitäten sowie
auch Schmuck, Silbergegenstände,
Armbanduhren usw. Bitte alles
anbieten, freue mich über jeden
Anruf, seriöse Abwicklung. Tel.:
0178/2917189

Zahle Höchstpreise f. Schrott/
Alteisen u. Metalle/Kupfer, Mes-
sing, Edelstahl, Alu, Dachrinnen,
Heizungsrohre, Kabelabfälle, Elek-
tromotoren, landwirtsch. Geräte,
Schlepper- u. Staplerbatterien,
auch Katalysatoren. Alles anbieten,
Abholung vor Ort, auch Entrümp-
lungen. Tel.: 0162/5906766

Ferienwohnungen
Ferienhaus a. d. Ostfries. Nord-
seeküste, f. 2 - 5 Pers., 77 qm,
SAT-TV, zu verm. Tel.: 06441/
63533

Nordseebad Carolinensiel:

Komf. FeHs, 84 qm, b. 6 Pers., gr.
Wohn-/Esszi., Kü., Bad/WC u.
Du./WC, 3 Schlafzi., Terr. m. Gar-
tenmöbeln u. Strandkorb, Fahrrä-
der, Bollerwagen, Sat-TV, Spülma-
schine, Nähe Kurhaus m. Sole-Hal-
lenbad. Tel.: 06441/63100 od.
65261, www.haus-caro.de

Kfz-Markt

Deutscher, seriöser  
Kfz-Handel sucht  
sämtliche Fahrzeuge, 
auch mit Mängeln.
Tel.: 06441/2086122
Mobil: 0177/6909673

4 Ganzjahresreifen, 185/60 R14,
fast neu, 2.000 km gelaufen, zu
verk. Tel.: 06445/1327

Stellenmarkt

BAUMFÄLLARBEITEN  
inkl. Hebebühne, 

Heckenentfernung mit Wurzel, 
Hüttenabriss, Haushaltsauflösung, 
Gartenräumung. Wir entrümpeln 
vom Keller bis zum Dach. Anfahrt 
kostenlos. Telefon 01 73 / 5 95 74 06

Baumfällarbeiten, Hecken- u. 
Sträucherschnitt, Zaun- und Pflas-
terarbeiten, Rollrasen, Gartenpfle-
ge, Gartenarbeiten aller Art. Tel.: 
0178/4136948 od. 06441/2053933

Maler sucht Arbeit:
Ich tapeziere, streiche, verputze, 

Trockenbau, Spachtelarb., Einbau v. 
Türen,Fußbodenverlegung aller Art, 

Fliesenlegerarbeiten 
Kostenfr. Angebot!  0151/1913 1096

Vermietung
Garage in Greifenstein-Beil-
stein ab 1.6.23 zu verm., B/L: ca.

3,30 m x 6,50 m; Durchf.: B/H: ca.

2,74 m x 2,95 m. Tel.: 0177/

6010125

Sonstiges
Achtung! Zahle Höchstpreise f.
Metalle, Kupfer, Messing, Zinn,
Kupferkabel u. alles andere. Tel.:
06621/1867194

Handwerksunternehmen sucht  
Ein- oder MFH in der Umgebung von 
Weilburg. Gerne sanierungsbedürftig. 

Wohnrecht kann auch vereinbart werden. 
Tel. 015783928009

IHR MANN UM  
HAUS UND GARTEN:
› Baumfällungen  
 mit Seilklettertechnik
› Gartenarbeiten aller Art
›  Pflasterarbeiten
›  Entsorgung von Astwerk

Tel. 01573 03 44 839

Antikhändler kauft Sachen aus  
Uromas Zeiten von 1945: 
Porzellan, Meißen, Rosenthal usw., 
Porzellanfiguren, Silber, Bierkrüge, Öl-
gemälde bis 1920, Uhren, Militärsachen, 
Bücher, Möbel vor 1900, Münzen, Spiel-
zeug, alte Ansichtskarten, Briefmarken-
sammlung, Schmuck. 

Ulrich Siebert, Bahnhofstr. 47, 
35435 Wettenberg, Tel.: 06406/71300

Mobil: 0171/6721183
antikcenter-siebert@gmx.de
www.antikcenter-siebert.de

1a trock. Buchenkaminholz,

beste Qualität, sof. brennbar, ab 55
€, begr. Menge. Tel.: 01522/
8000388

Tischler zahlt 300 - 500 € u.
mehr f. Uromas alte Kleider-
schränke, Truhen, Schreibsekre-
täre, Kommoden, Gemälde, altes
Porzellan, Bierkrüge, Zinn, Omas
Mode- u. Goldschmuck, Standuh-
ren, Silberbestecke u. Einzelteile,
Armband- u. Taschenuhren, Silber-
u. Goldmünzen, Orden 1./2. WK,
Uniformen, Fotoalben, Reservisten-
krüge. Tel.: 06621/1867194

Suche alte Schmuckwaren, Milita-
ria u. Orden 1./2. WK, alte Arm-
banduhren, alte Ölgemälde, alte
PKW od. Busse, 50er - 80er Jahre,
kompl. Haushaltsauflösungen. Tel.:
0174/4621635

Privat su. Gebrauchtwagen,
auch m. Motorschaden u. Unfall.

Tel.: 06433/944604 od. 0171/

4144773

Kleinanzeigen in Ihrer Wochenzeitung. 
Immer für ein Schnäppchen gut! 

wittich.de/anzeigen

Gesucht & Gefunden

ab 

12,- €

Kleinanzeigen in 
Ihrer Wochenzeitung.
Immer für ein 
Schnäppchen gut! 

wittich.de/
anzeigen

Michael Roß

Ich bin für Sie da...

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 0175 5951097
Fax: 06643 9627-78 

m.ross@wittich-herbstein.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen
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PV-Strom effektiv in Wärme umwandeln
Wir stellen Ihnen die Thermische Batterie Flex Therm Eco von Flamco vor.

Die Flex Thermo Eco kann sowohl elektrisch mit einer Photovoltaik-
anlage oder mit Solarthermie genutzt werden.

•  Warmwasserbereitung  
komplett CO2-neutral

• kompakte Größe

• nachrüstbar

•  in drei Größen verfügbar  
(3,5 / 7,0 / 10,5 kW)

Gerne informieren wir Sie hierzu ausführlich 
am Dienstag, 16.05.2023 um 18:00 Uhr 
in unseren Lagerräumen Im Gründchen 22, 35764 Sinn.
Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um Anmeldung bis  
Donnerstag, 11.05.2023.
Für einen Imbiss und Getränke ist selbstverständlich gesorgt.

Das gesamte Team freut sich auf Ihren Besuch.

Im Gründchen 22 · 35764 Sinn 
www.janson-heizung-sanitär.de ·  jansonsinn@aol.com ✆ 02772 - 9240554
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Schäfer Bauelemente GmbH & Co. KG
Bienenweg 30 | 35764 Sinn-Fleisbach

Telefon: 02772 957979
bauelemente@schaefer-fleisbach.de schaefer-fleisbach.de

Rufen

Sie

uns an!

15 % BAFA-Förderung  
für alle unsere Haustüren.

Frühjahrsaktion
Markise und Terrassendach

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns!

*Anrufweiterleitung Firmensitz Lollar*

Rohrsanierung 

Rohr in Rohrsanierung 

Rohrarbeiten 

Neu in Ehringshausen

Ansprechpartner: Silke Freund 
Telefon: 06443/5809801 • Mobil: 0157/346 923 98 

Email: info@pflegeteam-sima.de

Ansprechpartner: Silke Freund & Marcel Maier
Telefon: 06443/5809801 • Mobil: 0157/346 923 98

E-Mail: info@pflegeteam-sima.de
www.pflegeteam-sima.de

Go online! Go wittich.de
Über 1000 traumhafte hochwertige 
Kleider bekannter Markenhersteller. 

Von Größe 36 – 52.

www.rinis-brautmoden.com
Von Größe 36 – 52.

www.rinis-brautmoden.com


